
 

 

BKK Rieker • RICOSTA • Weisser 
Johann-Georg-Weisser-Str. 1 
78112 St. Georgen  

Bitte umgehend ausfüllen 
und zurücksenden 

 

Antrag auf Mutterschaftsgeld 

 

1.  Allgemeine Angaben 

    

 Name, Vorname   

 Geburtsdatum   

 KVNR   

 Familienstand   

   

2. Versicherungsverhältnis 

 Ich bin beschäftigt 

  Ja 

  Nein 

 Mein Beschäftigungsverhältnis 

  ist befristet bis zum   

  wurde von mir zum   gekündigt. 

  wurde von meinem Arbeitgeber zum  gekündigt. 

   

 Ich beziehe Leistungen von der Agentur für Arbeit, z. B. Arbeitslosengeld. 

  Ja, bis zum   

  Nein 

   

 Ich beziehe Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Versorgungskrankengeld. 

  Ja 

  Nein 

Gehen Sie zusätzlich einer geringfügigen Beschäftigung nach? 
 Ja, bitte um Angabe der Arbeitgeberdaten                                    x 
 Nein 
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Name, Vorname des Versicherten, KV-Nr. des Versicherte 

   

3. Kindererziehung  

 (Bitte geben Sie ggf. die Geburtsdaten der Kinder an.) 

 Ich erziehe bereits 

  Eigene Kinder:   

  Ich erziehe keine Kinder. 

 

 

 

Elternzeit wird in Anspruch genommen. 

 (Bitte fügen Sie ggf. den Nachweis der Elterngeldstelle bei.) 

  Nein 

  Ja, durch 

   mich selbst 

   den Kindsvater 

   uns beide gemeinsam, und zwar 

    durch mich vom   bis zum   

    durch den Kindsvater vom   bis zum   

 Wer übernimmt nach der Geburt die Erziehung Ihres Kindes? 

  ich selbst. 

  der Vater des Kindes. 

   

Ist eine Abtretung der Erziehungszeit an den Vater gewünscht?  

   nein 

   ja, für den Zeitraum vom ____________________________ 

 

4. Bankverbindung 

Name des Geldinstituts 

 

IBAN BIC 

  
          
                                 
Kontoinhaber 

 

 
Erläuterung: 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen besteht während der Erziehung eines Kindes (ab Geburt bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres) grund-
sätzlich Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung. Die Beiträge hierfür zahlt der Bund an die Bundesagentur für Arbeit. Seit dem 
01.01.2003 führt das von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlte Mutterschaftsgeld ebenfalls zur Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversi-
cherung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bezieherin des Mutterschaftsgeldes unmittelbar vor dessen Beginn arbeitslosenversicherungspflichtig 
war (z. B. aufgrund einer Beschäftigung oder einer Leistung von der Agentur für Arbeit). 

Da Beiträge zur Arbeitslosenversicherung nicht doppelt gezahlt werden dürfen, hat die Krankenkasse zu klären, welcher Elternteil die Erziehung 
des Kindes in den ersten drei Lebensjahren leistet. Sofern die Eltern das Kind gemeinsam erziehen, haben sie gegenüber dem Rentenversiche-
rungsträger eine Erklärung abzugeben, welchem Elternteil die Erziehungszeit zugeordnet werden soll. Andernfalls ordnet der Rentenversiche-
rungsträger die Kindererziehungszeit immer der Mutter zu. 

   

Ich beantrage Mutterschaftsgeld und bitte Sie um Überweisung auf das oben genannte Konto. 

Änderungen zu diesen Angaben teile ich Ihnen unverzüglich mit. 

 

     

Ort, Datum  Telefonnummer/freiwillige An-
gabe 

 Unterschrift 

Datenschutzhinweis  
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen und ist für die Durchführung der 
Aufgaben der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser notwendig. Mehr Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten erhal-
ten Sie auf unserer Website www.bkk-rrw.de oder in Papierform - rufen Sie uns an, wir senden Ihnen die Informationen gerne zu. 
 

http://www.bkk-rrw.de/

